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B.
Verordnungen, 

Verfügungen und Bekanntmachungen 
der Bezirksregierung

Allgemeine Innere Verwaltung

106 Freigabe einer hinterlegten 
 Sicherheitsleistung

(Buchmacher Uwe Faltenbacher)

Bezirksregierung
21.14.51

Düsseldorf, den 14. Februar 2007
 
Die Zulassung des Herrn Uwe Faltenbacher, Hol-
steinanger 68, 45259 Essen, als Buchmacher ist er-
loschen. Gemäß § 3 der Ausführungsbestimmungen 
des Rennwett- und Lotteriegesetzes werde ich die 
bei mir hinterlegte Sicherheitsleistung freigeben, 
sofern sich nach Ablauf einer Frist von 2 Wochen 
nach Veröffentlichung im Amtsblatt für den Regie-
rungsbezirk Düsseldorf keine Wettnehmer wegen 
Forderungen aus dem Wettgeschäft gemeldet haben.

Abl. Reg. Ddf. 2007 S. 69

107 Freigabe einer hinterlegten 
 Sicherheitsleistung

(Wettannahme Mönchengladbach 
Kottkamp GmbH)

Bezirksregierung
21.14.51

Düsseldorf, den 13. Februar 2007
 
Die Zulassung des Buchmachers „Wettannahme 
Mönchengladbach Kottkamp GmbH“ ist erloschen. 
Gemäß § 3 der Ausführungsbestimmungen des Renn-
wett- und Lotteriegesetzes werde ich die bei mir 
hinterlegte Sicherheitsleistung freigeben, sofern 
sich nach Ablauf einer Frist von 2 Wochen nach 
Veröffentlichung im Amtsblatt für den Regierungs-
bezirk Düsseldorf keine Wettnehmer wegen Forde-
rungen aus dem Wettgeschäft gemeldet haben.

Abl. Reg. Ddf. 2007 S. 69
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Wirtschaft  und Verkehr

108 Umstufung einer Teilstrecke der Kreisstraße K 39 – Dahlingstraße, 
Uerdinger Straße – in Duisburg. S. 70

109 Umstufung einer Teilstrecke der Landesstraße L 450 – Mellinghofer 
Straße – in Mülheim an der Ruhr. S. 70

Umwelt ,  Raumordnung und Landwirtschaft

110 Bekanntgabe nach § 3 a UVPG über die Feststellung der UVP-Pflicht 
für ein Vorhaben der Sasol Solvents Germany GmbH. S. 70

111 Bekanntgabe nach § 3 a UVPG über die Feststellung der UVP-Pflicht 
für ein Vorhaben der Josef Kuyten KG, Winternam 391, 47647 Ker-
ken. S. 71

C. Rechtsvorschriften und Bekanntmachungen 
anderer Behörden und Dienststellen

112 Kraftloserklärung eines Sparkassenbuchs (Nr. 322 024 211 3). S. 71
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Wirtschaft und Verkehr

108 Umstufung 
 einer Teilstrecke der Kreisstraße K 39 –
  Dahlingstraße, Uerdinger Straße – 
 in Duisburg

Bezirksregierung
65.3.2 K 39

Düsseldorf, den 5. Februar 2007 

Zur besseren Anbindung an das entstehende Ge-
werbegebiet wurde der Verlauf der Durchgangs-
straße zwischen der Stadtgrenze Duisburg-Krefeld 
und dem Ortsteil Duisburg Friemersheim – Uer-
dinger Straße – verlegt.

Die neue Durchfahrtsstraße – Dahlingstraße –
übernimmt die Funktion des bisherigen Teil stückes 
der K 39.

Gemäß § 8 Abs. 3 Straßen- und Wegegesetz des 
Landes Nordrhein-Westfalen wird die K 39 zwi-
schen Netzknoten 4606067 und 4606066 (Ab-
schnittsnummer: 1) – Uerdinger Straße – zur Ge-
meindestraße (§ 3 Abs. 4 StrWG NRW) abgestuft. 
Gleichzeitig wird die Dahlingstraße zwischen 
den v. g. genannten Netzknoten zur Kreisstraße 
(§ 3 Abs. 3 StrWG NRW) aufgestuft.

Die Umstufung wird zum 01.04.2007 wirksam.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen die vorstehende Umstufungsverfügung kann 
innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Wider-
spruch erhoben werden. Der Widerspruch ist 
schriftlich – Postanschrift Cecilienallee 2, 40474 
Düsseldorf – oder zur Niederschrift (Dienstgebäu-
de Fischerstraße 2, 40477 Düsseldorf, Zi.: 12.02.41) 
einzulegen.

Falls die Frist durch das Verschulden eines Bevoll-
mächtigten versäumt werden sollte, so wird dessen 
Verschulden den Widersprechenden zugerechnet.

Düsseldorf, den 5. Februar 2007

Az.: 53.3.2.-K 39

    Im Auftrag

    Heuft

Abl. Reg. Ddf. 2007 S. 70

109 Umstufung
 einer Teilstrecke der Landesstraße L 450 – 
 Mellinghofer Straße –
 in Mülheim an der Ruhr

Bezirksregierung
53.3.2 L450

Düsseldorf, den 22. Januar 2007 

Durch Neubau und Widmung der L 450 – Mannes-
mannallee – verliert die bisherige Teilstrecke der 
Landesstraße L 450 – Mellinghofer Straße – in 
Mülheim an der Ruhr zwischen den Netzknoten 
235 und 092.A die Funktion der Landesstraße und 
soll zur Gemeindestraße abgestuft werden.

Gemäß § 8 Abs. 3 Straßen- und Wegegesetz des 
Landes Nordrhein-Westfalen wird die Landesstra-
ße L 450 zwischen Netzknoten 235 und 092.A zur 
Gemeindestraße (§ 3 Abs. 4 StrWG NRW) abge-
stuft.

Die Umstufung wird zum 01.04.2007 wirksam.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen die vorstehende Umstufungsverfügung kann 
innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Wider-
spruch erhoben werden. Der Widerspruch ist 
schriftlich – Postanschrift Cecilienallee 2, 40474 
Düsseldorf – oder zur Niederschrift (Dienstgebäu-
de Fischerstraße 2, 40477 Düsseldorf, Zi.: 12.02.41) 
einzulegen.

Falls die Frist durch das Verschulden eines Bevoll-
mächtigten versäumt werden sollte, so wird dessen 
Verschulden den Widersprechenden zugerechnet.

Düsseldorf, den 22. Februar 2007 

Az.: 65.3.2 L450

    Im Auftrag

    Heuft

Abl. Reg. Ddf. 2007 S. 70

Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft

110 Bekanntgabe nach § 3 a UVPG
 über die Feststellung der UVP-Pflicht
 für ein Vorhaben der Sasol Solvents 
 Germany GmbH

Bezirksregierung 
56.01.01-4.1-4915

Düsseldorf, den 8. Februar 2007

Antrag der Sasol Solvents Germany GmbH, 
Römerstr. 733, 47443 Moers, auf Erteilung einer 

Genehmigung nach § 16 Bundes-Immissions-
schutzgesetz (BImSchG)

Die Sasol Solvents Germany GmbH, Römerstr. 
733, 47443 Moers, hat mit Datum vom 04. Oktober 
2006 einen Antrag auf Erteilung einer Genehmi-
gung gemäß § 16 BImSchG zur Änderung der Me-
thylethylketon-Anlage (MEK-Anlage) gestellt.

Antragsgegenstand ist die Änderung der MEK-An-
lage durch Aufkonzentrierung von Roh-EAK zu 
Rein-EAK von bis zu 180 t/a und das Aufdestillie-
ren eines Keton-Alkohol-Wasser-Gemisch bis zu 
1.900 t/a bei unveränderter Produktionskapazität 
für MEK von 72.000 t/a.

Gemäß § 3 e Abs. 1 Ziffer 2 des Gesetzes über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in Ver-
bindung mit Ziffer 4.1 der Anlage 1 zum UVPG 
und in Verbindung mit § 3 c Abs. 1 UVPG ist eine 
Umweltverträglichkeitsprüfung durchzuführen, 
wenn das Vorhaben nach Einschätzung der zu-
ständigen Behörde aufgrund überschlägiger Prü-
fung unter Berücksichtigung der in Anlage 2 zum 
UVPG aufgeführten Kriterien erhebliche nachtei-
lige Umweltauswirkungen haben kann, die nach 
§ 12 UVPG zu berücksichtigen wären.



Im vorliegenden Fall hat die allgemeine Vorprü-
fung im Einzelfall ergeben, dass erhebliche nach-
teilige Umweltauswirkungen durch das beantragte 
Vorhaben nicht zu erwarten sind.

Gemäß § 3 a Satz 1 UVPG stelle ich daher fest, 
dass für das beantragte Vorhaben eine Verpflich-
tung zur Durchführung einer Umweltverträglich-
keitsprüfung nicht besteht.

Die Feststellung ist gemäß § 3 a Satz 3 UVPG nicht 
selbständig anfechtbar.

    Im Auftrag

    Hans Zimmermann

Abl. Reg. Ddf. 2007 S. 70

111 Bekanntgabe nach § 3 a UVPG
 über die Feststellung der UVP-Pflicht 
 für ein Vorhaben der Josef Kuyten KG, 
 Winternam 391, 47647 Kerken

Bezirksregierung
56-GV 56/06

Düsseldorf, den 14. Februar 2007

Antrag der Josef Kuyten KG, 47647 Kerken
auf Erteilung einer Genehmigung nach

§ 4 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG)

Die Antragstellerin hat mit Datum vom 04.10.2006 
einen Antrag auf Erteilung einer Genehmigung ge-
mäß § 4 BImSchG für die Errichtung und den Be-
trieb einer Anlage zum Halten von Mastschweinen 
mit 1280 Mastplätzen auf dem Grundstück Homes-
dyck, 47647 Kerken-Nieukerk, gestellt.

Antragsgegenstand ist insbesondere:

–  Errichtung und Betrieb eines neuen Stallab-
schnittes mit 440 Mastschweineplätzen in 4 Ab-
teilen in der baurechtlich genehmigten Getreide-
lager- und Maschinenhalle 

–  Aufstockung der vorhandenen Mastschweine-
plätze von 840 auf 1280 Tierplätze

–  Errichtung und Betrieb eines unterirdischen 
Güllelagerkellers (II.2) mit einem Fassungs-
vermögen von 472 m3 unter dem neuen Stall-
abschnitt I.2 und dadurch Erweiterung des 
 vorhandenen Lagervolumens von 724 m3 auf 
1.196 m3 Gesamtlagerkapazität,

–  Erweiterung und Modernisierung der bestehen-
den Belüftungstechnik durch Anpassen der Ab-
leitbedingungen der vorhandenen Stallabteile an 
die Anforderungen der TA-Luft.

Gemäß § 3 c Sätze 1 und 5 i.V. mit § 3 b Absatz 3 
des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprü-
fung (UVPG) in Verbindung mit Ziffer 7.12 der 
Anlage 1 zum UVPG ist eine Umweltverträglich-
keitsprüfung durchzuführen, wenn das Vorhaben 
nach Einschätzung der zuständigen Behörde auf-
grund überschlägiger Prüfung unter Berücksichti-
gung der in Anlage 2 zum UVPG aufgeführten Kri-
terien erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen 
haben kann, die nach § 12 UVPG zu berücksichti-
gen wären.

Im vorliegenden Fall hat die allgemeine Vorprü-
fung des Einzelfalls ergeben, dass erhebliche nach-
teilige Umweltauswirkungen durch das beantragte 
Vorhaben nicht zu erwarten sind.

Gemäß § 3 a Satz 1 UVPG stelle ich daher fest, 
dass für das beantragte Vorhaben eine Verpflich-
tung zur Durchführung einer Umweltverträglich-
keitsprüfung nicht besteht.

Die Feststellung ist gemäß § 3 a Satz 3 UVPG nicht 
selbständig anfechtbar. 

    Im Auftrag

    Becker

Abl. Reg. Ddf. 2007 S. 71

C.
Rechtsvorschriften 

und Bekanntmachungen anderer 
Behörden und Dienststellen

112 Kraftloserklärung 
 eines Sparkassenbuchs

(Nr. 322 024 211 3)

Das Sparkassenbuch Nr. 322 024 211 3 wird nach 
§ 16 SpkVO NRW für kraftlos erklärt.

Solingen, den 12. Februar 2007

    Stadt-Sparkasse Solingen 

    Der Vorstand

Abl. Reg. Ddf. 2007 S. 71
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